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Abkürzungsverzeichnis

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
RP Rüstungsprogramm
PMT Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von

Terrorismus

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
PA Programme d’armement
MPT Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2019 als Erstrat mit dem
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll
sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus
und organisierte Kriminalität. Das Übereinkommen verbietet einerseits Dschihad-
Reisen sowie die Rekrutierung und Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen und
strebt andererseits Verbesserungen in der internationalen Zusammenarbeit in den
Bereichen Rechtshilfe und Auslieferung an. Die Umsetzung dieser Bestimmungen macht
eine Anpassung des schweizerischen Strafrechts und weiterer Gesetze notwendig. Die
Kantonskammer trat oppositionslos auf das Geschäft ein, gab sodann aber mit 33 zu 12
Stimmen einem Einzelantrag Rieder (cvp, VS) auf Rückweisung des Geschäfts an die
Kommission statt. Damit wurde die SiK-SR beauftragt, das Geschäft unter Einbezug
eines Mitberichts der RK-SR erneut zu beraten. Da das Geschäft mit dem Ziel der
Terrorismusbekämpfung zwar unbestritten die Sicherheitspolitik, mit der Umsetzung im
Strafrecht aber auch die traditionelle Domäne der Rechtskommission betreffe, handle
es sich um eine «Schnittstellenproblematik» zwischen den beiden Kommissionen,
waren sich sowohl SiK-Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) als auch Antragssteller
und RK-Mitglied Rieder einig. Die ständerätliche Rechtskommission solle die
strafrechtlichen Massnahmen unter dem Aspekt des Rechtsschutzes, u.a. des
Grundrechts- und des Menschenrechtsschutzes, der Bürgerinnen und Bürger
beurteilen, und so das Gesamtbild der Vorlage ergänzen. Stein des Anstosses war die
Kritik des Anwaltsverbands gewesen, dass mit der angedachten Dynamisierung der
Rechtshilfe die Staatsanwältinnen und -anwälte künftig vorzeitig und ohne richterliche
Überprüfung Informationen an ausländische Ermittlungsbehörden weitergeben dürften,
und zwar nicht nur bei Terrorismus, sondern auch bei anderen Straftaten, die
Rechtshilfe erlauben. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Die Terrorismusbekämpfung umfasse, führte Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) als
Berichterstatter der SiK-SR in der Wintersession 2019 vor dem Ratsplenum aus, die drei
Elemente des Nachrichtendiensts, der strafrechtlichen Instrumente und der
polizeilichen Instrumente. Da der Ständerat die Vorlage zur Verstärkung des
strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus gerade eben an die Kommission
zurückgewiesen habe, müsse man das mit jener über die polizeilichen Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung (PMT) wohl auch tun, weil «die beiden Vorlagen eine
Gesamtheit» bildeten, folgerte Jositsch. Der entsprechende Antrag auf Rückweisung
mit dem Ziel, die beiden Vorlagen dann gemeinsam behandeln zu können, stammte von
Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) und wurde von der Mehrheit der Kantonskammer mit
34 zu 10 Stimmen unterstützt.
Um überhaupt über die Rückweisung befinden zu können, hatte der Rat aber zuerst auf
das Geschäft eintreten müssen. In der Eintretensdebatte hatte Ständerat Thomas
Minder (parteilos, SH) deutliche Worte für das seiner Meinung nach zu lasche
«Kuschelgesetz» gefunden. Obwohl er «von diesen präventiven Soft-Massnahmen nicht
begeistert» sei, seien sie immerhin «besser als gar nichts», hatte er seine Absicht
begründet, dennoch einzutreten. Sowohl Kommissionssprecher Jositsch als auch
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatten der Kritik entgegengesetzt, man habe die
innerhalb der Grenzen des Rechtsstaats gelegenen Möglichkeiten ausgeschöpft. Die von
Minder geforderte Präventivhaft für terroristische Gefährderinnen und Gefährder
bedeute letztlich, Personen aufgrund ihrer Gesinnung zu inhaftieren. «Man muss sich
immer überlegen, wie es wäre, wenn ein solches Instrument in den Händen des
politischen Gegners wäre. Das möchte ich mir also nicht unbedingt vorstellen müssen»,
so die Justizministerin. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
KARIN FRICK
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Landesverteidigung

Militärorganisation

Anfang Juni wurde im Ständerat eine Motion Jositsch (sp, ZH) mit dem Titel
Drogensuchtests in der Armee angenommen und dem Nationalrat überwiesen. Der
Motionär wollte damit durchsetzen, dass auch präventive Drogensuchtests
durchgeführt werden und diese nicht mehr nur in Verdachtsfällen angeordnet werden
können. Drogenkonsum sei in der Armee ebenso ein Thema, wie in der Gesellschaft und
wenn Armeeangehörige im Dienst ständen, seien sie Teil der Staatsgewalt, bedienten
Waffen und lenkten Fahrzeuge. Bei Drogenmissbrauch könnten Dritte gefährdet
werden, weswegen Präventionsmassnahmen nötig seien, so die Einschätzung des
Zürcher Standesvertreters. Der dadurch entstehende Eingriff in die persönliche
Freiheit eines Armeeangehörigen bedarf einer gesetzlichen Grundlage, weswegen der
Weg über eine Motion gewählt worden war. 
Der Bundesrat begrüsste den Vorstoss und beantragte ihn zur Annahme, weswegen im
Ratsplenum keine Debatte nötig wurde. Zudem gab Verteidigungsminister Parmelin in
seiner Stellungnahme im Rat nochmals seiner Offenheit gegenüber dem Vorstoss
Ausdruck, so dass das Geschäft diskussionslos angenommen wurde. 3

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die vom Nationalrat überwiesene Motion für ein grösseres Volumen des
Rüstungsprogramms 2017 angesichts der ausgefallenen BODLUV-Beschaffung fand im
Ständerat keinen Anklang. Bereits seine SiK stellte sich (einstimmig) dagegen. Man wolle
dem Bundesrat und dem VBS nicht die Flexibilität und Handlungsfreiheit nehmen. Es
könne nicht erwartet werden, dass bis zur Publikation des neuen RP neue
Beschaffungsprojekte reif sein würden. Damit folgte die Kommission weitgehend der
bundesrätlichen Meinung. Stattdessen verwies sie zuversichtlich auf den
Bundesbeschluss vom vergangenen März zum Zahlungsrahmen der Armee und auf das
Bekenntnis des Parlaments, dass der Armee über 4 Jahre hinweg gesamthaft CHF 20
Mrd. zur Verfügung stehen werden.
Dem war im Plenum kaum etwas anzufügen. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
führte den genannten Bundesbeschluss auch als Hauptargument ins Feld. Das VBS dürfe
eben im Rahmen der Budgetierung Umschichtungen vornehmen. Daniel Jositsch (sp,
ZH) fügte an, dass die Motion nicht aus rein formellen Gründen abgelehnt werden solle,
sondern dass man inhaltlich auch Stellung nehmen und signalisieren müsse, dass man
„den Bundesrat nicht zwingen wolle, innert kürzester Zeit Beschaffungsprojekte
präsentieren zu müssen”. Dem folgte der Ständerat, die Motion wurde fallen gelassen. 4

MOTION
DATUM: 21.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die im Juni im Ständerat angenommene Motion Jositsch (sp, ZH) zu präventiven
Drogensuchtests in der Armee fand im Nationalrat keine Mehrheit. Bereits in der SiK-
NR wurde das Geschäft einstimmig abgelehnt, so dass kein anderes Verdikt des
Ratsplenums zu erwarten war. Hauptsächliches Argument gegen die Motion war, dass
die Armee bereits über genügende gesetzliche Grundlagen verfügt, um bei Anzeichen
von Drogenmissbrauch im Dienst Untersuchungen anzuordnen. Vermehrte
Drogensuchtests ohne konkreten Tatverdacht würden hingegen dazu führen, dass das
Vertrauensverhältnis zwischen den Armeeangehörigen und ihren Vorgesetzten gestört
werden könnte. Ebenso wurden Bedenken bezüglich der zu erwartenden Kosten
geäussert.
In der Ratsdebatte hielt man sich nicht lange mit dieser Vorlage auf. Nach der klaren
Ansage aus der Kommission schien dies auch nicht nötig zu sein. Verteidigungsminister
Parmelin vertrat zwar auch in der Volkskammer nochmals den bundesrätlichen Antrag
auf Annahme der Motion mit der Versicherung, dass die Regierung eine vorsichtige und
verhältnismässige Umsetzung dieses Anliegens anstreben werde. Das Ziel sei es, so
Parmelin, die Sicherheit im Strassenverkehr oder bei Schiessübungen zu erhöhen.
Damit gelang der Umschwung jedoch nicht, nur 6 Stimmen wurden für die Motion
abgegeben; 158 Nationalräte waren dagegen und 2 enthielten sich. 5

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB SR, 2019, S. 1103 ff.; AZ, TA, 10.12.19
2) AB SR, 2019, S. 1106 ff.
3) AB SR, 2016, S. 404 f.; CdT, 9.6.16
4) AB SR, 2016, S. 732 f.; Bericht SiK-SR vom 1.9.16
5) AB NR, 2016, S. 2200 ff.; Kommissionsbericht SiK-N vom 8.11.16
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